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Worauf berufstätige Paare achten sollen
Ruhestand Für Ehepaare und 
Konkubinatspaare lohnt es  
sich, die finanzielle Zukunft 
 gemeinsam zu planen.

ANDREAS JANSER

D ie Zeit der Pensionierung 
will gut vorbereitet sein, 
denn bei Vorsorge- und 
Steuerthemen beeinflussen 
sich die jeweiligen finan-

ziellen Verhältnisse der Partner oft gegen-
seitig. Daraus ergeben sich planerische 
Möglichkeiten, die sich zur Optimierung 
der persönlichen Situation nutzen lassen.

Auszahlungen von Vorsorgegeldern 
werden von der Kapitalleistungssteuer er-
fasst. Dies gilt für Säule-3a-Konten/-Poli-
cen, Freizügigkeitsgelder und Kapitalleis-
tungen aus Pensionskassen. Die Steuer ist 
meist progressiv ausgestaltet, weshalb es 
sich in der Regel lohnt, die Auszahlungen 
nach Möglichkeit auf verschiedene Steu-
erperioden zu verteilen. Bezüge durch 
Ehegatten oder eingetragene Partner im 
gleichen Kalenderjahr werden kumuliert 
besteuert. Deswegen empfiehlt es sich, 
diese zeitlich aufeinander abzustimmen.

Falls beide Ehegatten im gleichen Ka-
lenderjahr pensioniert werden und je-
weils (Teil-)Kapitalbezüge tätigen, kann 
dies zu erheblichen Steuernachteilen füh-
ren. Je nach Situation ist es deshalb sinn-
voll, den Pensionierungszeitpunkt einer 
Person nach Möglichkeit so zu verschie-
ben, dass deren Kapitalauszahlung in ein 
anderes Steuerjahr fällt. Altersleistungen 
aus Pensionskassen werden normaler-
weise am ersten Tag des Folgemonats 
 fällig. Bei einer Pensionierung per Ende 
Dezember zum Beispiel liegt die steuer-
rechtliche Fälligkeit somit im Folgejahr. 
Werden die Bezüge in diesem Sinne ge-

staffelt, kann je nach Wohnkanton eine 
markante Steuerersparnis erzielt werden.

Die Entscheidung «Rente oder Kapital» 
gilt als eine der zentralen Weichenstellun-
gen bei der Pensionierung. Diese gilt es 
optimal auf die individuellen Bedürfnisse 
und die persönliche finanzielle Gesamt-
situation abzustimmen. Bei den Leistungs-
niveaus verschiedener Pensionskassen 
gibt es heutzutage erhebliche Unterschie-
de. Verfügen beide Partner über eine Pen-
sionskasse, stellt sich deshalb die Frage, 
aus welcher Pensionskasse eher Renten- 
und aus welcher Kapitalleistungen bezo-
gen werden sollen.

Welche Pensionskasse ist wofür?
Zunächst empfiehlt es sich, die Um-

wandlungssätze (Prozentsatz, mit dem 
das vorhandene Pensionskassenkapital in 
eine jährliche Rente umgerechnet wird) 
der Pensionskassen zu vergleichen. Es 
liegt nahe, den Rententeil primär bei der-
jenigen Pensionskasse mit den höheren 
Umwandlungssätzen zu beziehen. Pen-
sionskassen sind bei der Festsetzung des 
Umwandlungssatzes frei, solange die ge-
setzlichen Minima eingehalten werden. 
Dabei reicht die Spanne von 6,8 Prozent 
bis weit unter 5 Prozent – ein markanter 
Unterschied von über einem Viertel.

Ferner sollten die Leistungen unter den 
Ehegatten tendenziell angeglichen wer-
den. Das heisst, den (Teil-)Kapitalbezug 
wenn möglich zulasten der kapitalstärke-
ren Pensionskasse zu tätigen. Im Todesfall 
nach der Pensionierung beträgt die Ehe-
gattenrente im Regelfall 60 Prozent der 
laufenden Altersrente. Der überlebende 
Ehegatte muss eine 40-prozentige Kür-
zung in Kauf nehmen – die eigene Rente 
verändert sich jedoch nicht.

Bei Konkubinatspaaren ist unbedingt 
zu prüfen, ob und welche Pensionskasse 
überhaupt eine Leistung für den Partner 
im Todesfall vorsieht. Eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht nämlich nicht. Eini-
ge Pensionskassen sehen in ihren Regle-
menten vor, dass der Konkubinatspartner 
zu Lebzeiten der Pensionskasse gemeldet 
werden muss. Wird dies versäumt, kann 
das zum Leistungsausschluss führen.

In einer Situation mit sehr unterschied-
lich attraktiven Pensionskassen bezie-
hungsweise voneinander abweichenden 
Umwandlungssätzen kann die «eheliche» 
Bezugsstrategie entsprechend angepasst 
werden.

Im abgebildeten Beispiel werden über 
die letzten fünf Jahre vor der Pensionie-
rung je 20 000 Franken pro Jahr in die 
«Pensionskasse 1» mit den attraktiveren 
Umwandlungssätzen eingekauft. Der ein-
gesetzte Betrag, also die 100 000 Franken, 
wird bei der Pensionierung aus der «Pen-
sionskasse 2» wiederum im Rahmen eines 
Teilkapitalbezuges bezogen (Umsetzbar-
keit und Anmeldefristen für einen Teilka-
pitalbezug sind zu prüfen). Somit stehen 
die Liquiditätsreserven wieder in ange-
stammter Höhe zur Verfügung. Aufgrund 
der unterschiedlichen Umwandlungs-
sätze wird im vorliegenden Beispiel eine 
Mehrrente von 1200 Franken pro Jahr ge-
schaffen – zusätzlich zu den Steuererspar-
nissen aus den Pensionskasseneinkäufen.

Regelungen bei Paaren beachten
Wichtig ist es, sich frühzeitig über die 

Regelungen für den Risikofall zu informie-
ren und erforderliche Massnahmen recht-
zeitig zu treffen. Neben der finanziellen 
Absicherung im Rahmen der beruflichen 
und privaten Vorsorge gilt es, bedürfnis-
gerechte Regelungen im Rahmen des Ehe- 
und Erbrechts zur gegenseitigen Begüns-
tigung umzusetzen. Als weitere wichtige 
Dokumente sind auch der Vorsorgeauftrag 
und die Patientenverfügung zu erwähnen.

Andreas Janser, Senior Finanzplaner,  
Schwyzer Kantonalbank, Schwyz.

Mehrrente von 1200 Franken pro Jahr
Grundlage ist der geschickte Kapitaleinkauf und die richtige Wahl der jeweiligen PK

STEUERERSPARNISSE NICHT BERÜCKSICHTIGT QUELLE: SZKB

Alterskapital aus  
Pensionskasseneinkäufen 
CHF 100 000, Zusatzrente 
von CHF 6000 pro Jahr

Pensionskasseneinkäufe je CHF 20 000

Pensionskasse 1: Rentenumwandlungssatz 6,0%

Pensionskasse 2: Rentenumwandlungssatz 4,8%

Pensionierung

Teilkapitalbezug aus  
Pensionskasse  
CHF 100 000, Renten
minderung um CHF 4800 
pro Jahr

Wettrennen: Kleinere Pensionskassen sind im Nachteil, da ihre Marktmacht nicht 
reicht, um passende Produkte zu kompetitiven Preisen einfordern zu können.
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Claudia Ineichen
Geschäftsführerin
Rütli-Stiftung

Publireportage

Nutzen Sie unsere
Dachstiftung für Ihre

philanthropischen Wünsche

Mit einer Dachstiftung die philanthropischen Wünsche zu
erfüllen, bietet viele Vorteile – und es kommt sogar noch
mehr Geld beim Destinatär an

Vielen Menschen ist es ein Anliegen, sich während oder
nach der Berufszeit gesellschaftlich zu engagieren und sich
der Philanthropie zu widmen. Die jeweilige Motivation dazu
ist vielfältig, denn jeder Mensch hat seine eigene Vergangen-
heit im «Rucksack», und diese beeinflusst seine philanthropi-
schen Wünsche.

Auch spielt die Familiensituation oder der berufliche Wer-
degang eine grosse Rolle. So haben beispielsweise wohlha-
bende Personen oder Personen ohne gesetzliche Erben ihr
Vermögen bereits zum heutigen Zeitpunkt oder testamen-
tarisch sinnvoll gemeinnützig eingesetzt. Auch erfolgreiche
Unternehmer verspüren das Bedürfnis, dem Gemeinwohl
etwas zurückgeben zu wollen und fördern Projekte in ihrem
unternehmerischen Umfeld. So können sie mit ihrer Erfah-
rung dienen und vor allem auch die Wirkung ihres Geldes
miterleben.

Von der Idee, gemeinnützig tätig zu werden, bis hin zur
Umsetzung muss einiges bedacht werden. Fragen wie: Was
will ich erreichen? Möchte ich eine eigene Stiftung mit Stif-
tungsrat gründen oder wäre eine Dachstiftungslösung wie die
Rütli-Stiftung das Richtige? Welche Kosten werden anfallen,
und wie soll die Zweckbestimmung lauten? All diese Fragen
müssen gut überlegt sein und nehmen viel Zeit in Anspruch.
Gerade die Effizienz- und Kostenfragen sind in der heutigen
Zeit sehr wichtige Faktoren. Gemäss der aktuellen Publika-
tion im «Der Schweizer Stiftungsrapport» existieren rund
13000 gemeinnützige Stiftungen. 80% davon sind kleinere
Stiftungen, d.h. ihr Vermögen liegt unter fünf Millionen. Bei
solchen Stiftungen sind die laufenden Kosten in der Regel
höher als die jährlich erwirtschafteten Erträge. Für die Grün-
dung einer eigenständigen Stiftung ist ein Stiftungskapital
von mindestens 5 Millionen zu empfehlen, so dass das Ver-
hältnis zwischen Kosten und Ertrag vernünftig ist.
Die Lösung der Dachstiftung bringt für den Donator wich-

tige Vorteile. Durch die tiefen Kosten kommt beim Destina-
tär resp. beim Projekt mehr Geld an. Auch hat man keinen
administrativen Aufwand wie Buchhaltung, Revision oder
Berichterstattung gegenüber der Stiftungsaufsicht. Kurz ge-
sagt: Der Donator kann sich vollumfänglich seinen gemein-
nützigen Projekten widmen. Spenden können zudem ano-
nym oder unter eigenem Namen getätigt werden.
Donatoren schliessen sich mittels eines Donationsvertrages

unter der Rütli-Dachstiftung an und erhalten so ihre eigene
Unterstiftung. Die Formulierung der Zweckbestimmung, d.h.
wie soll das eingebrachte Stiftungsvermögen gemeinnützig
eingesetzt werden, ist individuell und wird in diesem Vertrag
festgelegt. Die eigene Unterstiftung ist von Beginn an steuer-
befreit und gemeinnützig anerkannt. Im Falle des Ablebens
der Donatorin oder des Donators wird der Stiftungsrat der
Rütli-Stiftung die Unterstiftung auftragsgemäss weiter ver-
walten, bis das Vermögen aufgebraucht wird.


